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Rc/bu
Informationen zur Verifizierung von Zuteilungsanträgen gem. § 10 bzw. zur Prüfung von Emissionsberichten gem. § 5 Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG)


Sehr geehrte Damen und Herren

,

nachdem das Zuteilungsverfahren für Treibhausgas-Emissionen weitgehend abgeschlossen ist, wurden in einem gemeinsamen Gespräch zwischen DEHSt, DAU und DIHK erste Informationen über eine Auswertung der verifizierten Zuteilungsanträge erörtert.

In der Gesamtschau kommt die DEHSt zu dem Ergebnis, dass das Verfahren recht ordentlich gelaufen ist. Das System habe sich bewährt.

Dennoch hat die Überprüfung ergeben, dass Zuteilungsanträge mit Mängeln behaftete Verifizierungen aufwiesen. 

Insgesamt wurden 1.807 Anträge gestellt. Davon wurden 1.192 durch IHK-Sachverständige und 615 durch Umweltgutachter verifiziert.

Zwar lag die Quote der Anträge mit fehlerbehafteten Verifizierungen unter 10%. Sie muss jedoch weiter zurückgeführt werden, insbesondere bei der künftigen Prüfung der jährlichen Emissionsberichte gem. § 5 TEHG

.
Nach der ersten Fehleranalyse führt die DEHSt von den insgesamt als mit Mängel behaftet eingestuften Verifizierungen 


37,1 % auf Sorgfältigkeitsfehler


29,4% auf mangelnde Rechtskenntnisse


19,6% auf mangelnde Fachkenntnisse


10,5% auf die Aussagekraft des Prüfberichts


3,4% auf Fragen zu Unabhängigkeit
zurück.
Als Fachkenntnismangel wurden z. B. gewertet die Gleichsetzung von Emissonswerten und Emissionsfaktoren oder die falsche Berechnung von Dampfwerten oder die Nicht-Berücksichtigung der Auslastungsfrage der Anlage. Mangelnde Rechtskenntnisse lagen offensichtlich vor, wenn z. B. unzulässigerweise unterschiedliche Basisperioden in einem Antrag verwendet wurden. Insbesondere die Mängel, die auf unzureichende Rechts- und Fachkenntnisse zurückgeführt werden, müssen beseitigt werden.
Um die Aussagekraft der Prüfberichte zu verbessern, wird die DEHSt einen Leitfaden für die Prüfung der Emissionsberichte entwickeln.

Auch wenn das Gesamturteil bislang positiv ausfällt, sollten die Fehler und deren Ursachen gegen Null geführt werden. Vor dem Hintergrund der erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung von zugeteilten Emissionsrechten erfordert die Verifizierung der Berichte eine absolute Genauigkeit.
Der Prüfauftrag im Rahmen des TEHG geht über einen Zertifizierungsauftrag hinaus. Bei der Prüfung im Rahmen des TEHG hat der Umweltgutachter – wie im Übrigen bei EMAS auch – die Aufgabe, die tatsächlichen Emissionsdaten und deren Ermittlung auf Wahrheit und Schlüssigkeit zu überprüfen und dies zu bestätigen, sofern dies zutrifft.

Unsicherheiten bei Rechtsfragen oder technischen Kenntnissen hinsichtlich der Ermittlung, Berechnung und Bewertung der Emissionen sollten daher umgehend durch ergänzende Fortbildungsmaßnahmen beseitigt werden.

Unabhängig von möglicherweise im Einzelfall erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen kann die Aufgabenwahrnehmung in diesem Bereich durch Umweltgutachter und Sachverständige langfristig nur erfolgreich sein, wenn die im Zuteilungsverfahren aufgetretenen Fehler künftig minimiert werden bzw. nicht mehr auftreten. Fehlerhafte Prüfungen führen zu wettbewerbsverzerrenden Emissionsrechten. Nur wenn die Prüfung korrekt erfolgt, wird die Einschaltung der Umweltgutachter und Sachverständigen langfristig von Gesetzgeber und Unternehmen akzeptiert.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Racke

